
«Trotz aller Beteuerungen, der
Begriff ‹Schweizer› sei neutral und
stehe für alle, zeigt gerade der
Kampf ums (Frauen-)Stimmrecht:
Mit ‹Schweizer› waren nur die
Männer gemeint.»
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Die Geschichte des Frauen stimmrechts
– verdrängtes Unrecht?

Andrea Maihofer, Professorin für Geschlechterforschung

Zur Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz gibt es
inzwischen eine Fülle an Forschungen, die detailliert den langen Kampf

der Frauen für das Stimmrecht darstellen.1 Ebenso gibt es zahlreiche
Arbeiten, in denen die verschiedenen Gründe für die späte Einführung
in der Schweiz herausgearbeitet werden. Im Folgenden möchte ich diese
beiden Perspektiven miteinander verbinden. Dadurch rücken die
Widerstände, mit denen die Akteur*innen in ihrem Kampf um das
Stimmrecht zu tun hatten, stärker in den Blick. Und schliesslich werde
ich nach den Folgen fragen, die die späte Einführung des
Frauenstimmrechts für die Schweiz heute hat. Und was bedeutet es, dass
die wiederholte Weigerung, den Frauen den Status gleichberechtigter
Staatsbürgerinnen zuzugestehen, bislang weder Teil des kollektiven
Gedächtnisses der Schweiz noch als historisches Unrecht anerkannt ist?

Beginn des Kampfes ums Frauenstimmrecht Mitte des 19.
Jahrhunderts

In einer bekannten Formulierung betont Meta von Salis: «Mein erster

Fehltritt in der Welt bestand in dem Erscheinen in weiblicher Gestalt»2.
Geschlecht regelt in westlich geprägten Gesellschaften den Zugang zu
den gesellschaftlichen Ressourcen und verweist Männer und Frauen in
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Allein als Frau gelesen zu
werden führt dazu, dass ihr das Recht auf gleiche Rechte verweigert
wird. Die Geschichte des Kampfes um das Stimmrecht sowie die
Rekonstruktion der Gründe seiner späten Einführung verweisen auf



diese heteropatriarchale Struktur westlicher Gesellschaften. Diese ist
zwar inzwischen in Bewegung, jedoch noch immer wirksam.

Von Salis benennt hier den «eigentlichen» Grund, warum Frauen
gezwungen waren, die Anerkennung als gleichberechtigte
Staatsbürgerinnen einzuklagen: Sie haben das falsche Geschlecht. Für
die sich im 18./19. Jahrhundert etablierende bürgerlich-
heteropatriarchale Gesellschafts- und Geschlechterordnung ist der
Ausschluss der Frauen aus den Menschen- und Bürgerrechten
konstitutiv. Während die Männer sich erstmals (zumindest potenziell)
das Recht auf gleiche Rechte zuerkennen, werden die Frauen
prinzipieller denn je aus diesen ausgeschlossen. Dies ist, wie es die
Frauenrechtsaktivistin Julie von May von Rued bereits 1869 bezeichnet,
die «au�allende Anomalie, welche alle europäischen und europäisch
civilisierten Länder aufweisen, dass in demselben Verhältnis, wie der
Mann seine politischen Rechte erwei tert hat, die Frau in ihren

bürgerlichen Rechten eng beschränkt geblieben ist»3. Wie viele Frauen
ihrer Zeit betont sie die grosse Bedeutung der französischen Erklärung
der Menschenrechte und ihr «Versprechen» auf die Anerkennung der
Ebenbürtigkeit aller Menschen. Trotz allem hält gerade «die
demokratische Urschweiz» die Frauen «in Unmündigkeit», und so
fordert sie die «vollkommene Gleichstellung beider Geschlechter vor

dem Gesetz in allen bürgerlichen Rechten».4

Der Kampf um das Frauenstimmrecht hat in der Schweiz also
spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen. So haben Frauen
(und auch Männer) insbesondere im Zusammenhang mit der ersten
Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung von 1874 sowohl die
zivilrechtliche als auch die politische Gleichstellung der Frauen
gefordert. Auch Marie Goegg, ebenfalls Frauenrechtsaktivistin, spricht
1868 in Bern in einer damals viel beachteten Rede von einer «Anomalie»
und fordert als «Akt der Gerechtigkeit» die «vollständige Gleichheit vor

dem Gesetz»5.
Ganz in diesem Sinne wurden von der Association internationale des

femmes, die u.a. von Marie Goegg gegründet worden war, zwei Anträge
(1868 u. 1870) zur bürgerlichen Gleichstellung der Frau an den
Nationalrat gestellt. Ob auch ein Antrag «auf vollständige politische



Gleichstellung der Frau» eingereicht wurde, wie in der Botschaft des

Bundesrates6 von 1957 behauptet, scheint unklar. Das heisst, der Kampf
ums Frauenstimmrecht begann in der Schweiz fast zeitgleich wie in
anderen westlichen Ländern und bereits damals wurde die
Verweigerung des Stimmrechts von Frauen* und Männern* in der
Schweiz als Verstoss gegen die Menschenrechte und damit als Unrecht
kritisiert. Kurz: Sie war schon damals ein bewusster Akt gegen die

ausdrücklichen Forderungen von Frauen7 nach gleichen
Staatsbürgerrechten.

Drei Gründe für die späte Einführung in der Schweiz

Begründung: Mit dem Wort «Schweizer» sind die Frauen nicht mitgemeint
Wie deutlich wird, haben die Frauen (und auch manche Männer) von
Beginn an versucht, die Einführung des Stimmrechts auf dem
Interpretationsweg zu erreichen. Entsprechend wurden 1919 von 158
Frauenverbänden Motionen für eine Teilrevision der Verfassung
unterstützt, in denen eine andere Interpretation des Artikel 74 der BV
(1874, gültig bis 1971) gefordert wurde. Begründet wurde dies damit,
dass mit der dortigen Formulierung: «Stimmberechtigt ist jeder
Schweizer, der …» doch auch die Frauen gemeint sein müssen oder, wie
es in den Gesuchen nach Eintragung in das Stimmregister (Bern 1923,
Genf 1928) heisst, dass «die Frauen auch ‹Schweizer› im Sinne der Ver- 

fassungsvorschrift seien».8 Gestützt wurde diese Argumentation auf
den Artikel 4 der Verfassung: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich.» (Art. 4 BV 1874; gültig bis 1981). Doch Frauen waren keineswegs
vor dem Gesetz gleich, ja nicht einmal richtige «Schweizer».
Schliesslich verloren sie noch bis 1952 ihre Schweizer
Staatsbürgerschaft, wenn sie einen Ausländer heirateten.

So wurde auch dieser Antrag am 14. September 1923 vom
Bundesgericht mit der Begründung abgelehnt: «Mit dieser Bezeichnung
(Schweizer in Artikel 74 BV) […] sind nur die Schweizerbürger

männlichen Geschlechts gemeint»9. Ausserdem wird die Forderung
zurückgewiesen, das Wort «Schweizer» könne nun – nachträglich
entgegen seinem historischen Verständnis – anders interpretiert


